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Gemeindestraße Bolgenach: vorübergehende halbseitige Sperre wegen Bauarbeiten 

 

 

 

 

Verordnung 
 
des Bürgermeisters der Gemeinde Hittisau in Anwendung der Bestimmungen des § 94d StVO 

1960 über den übertragenen Wirkungsbereich in Angelegenheiten der Straßenpolizei, LGBI. 

30/1995 idgF. 

 

1. Gemäß § 43 Abs. 1a StVO 1960, idgF. werden aufgrund von Bauarbeiten zur Erschließung 

von Objekten mit Lichtwellenleiter folgende Maßnahmen verordnet: 

 

Die Gemeindestraße Bolgenach ist in der gesamten Länge (Abzweigung L22 bis zur Parzelle 

Zipfel)  im Zeitfenster von 03.06.2024 bis 15.09.2024 in wechselnden Teilbereichen halbseitig 

befahrbar. Die eingeschränkte Befahrbarkeit richtet sich nach dem Baustellenfortschritt und gilt 

jeweils für den aktiv ausgewiesenen oder ersichtlichen Baustellenbereich 

 

2. Die Verordnung ist durch Anbringung der entsprechenden Verkehrszeichen kundzumachen. 

 

3. Die Verkehrszeichen sind jeweils unmittelbar nach den o.a. Zeiten wieder zu entfernen. 

 
 

Porr Bau GmbH 
z.H. Rene Tröbinger 
Gewerbepark 33 
6426 Roppen 
 

Auskünfte: 
Erwin Steurer 
Tel: +43 5513 6209 215 
E-Mail: erwin.steurer@hittisau.at 
 
AZ: hi120.20-2/2022-11-1 

Hittisau, den 27.05.2024 
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Gerhard Beer 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

Ergeht an:  

 

1. Fa. Porr Bau GmbH, Gewerbepark 33, 6426 Roppen, E-Mail: rene.troebinger@porr.at 

mit Auftrag, die Verkehrszeichen temporär nach Baustellenverlauf anzubringen. 

 

2. Polizeiinspektion Hittisau, Banholz 369, 6952 Hittisau per E-Mail:  pi-v-hittisau@polizei.gv.at 

mit dem Ersuchen, die Durchführung dieser Verordnung zu überwachen. 

 

3. Bezirkshauptmannschaft Bregenz, Bahnhofstraße 41, 6900 Bregenz per E-Mail: 

bhbregenz@vorarlberg.at zur Prüfung der Verordnung gem. § 84 Abs. 1 Gemeindegesetz. 

 

4. Landbus Bregenzerwald, Impulszentrum 1135, 6863 Egg; E-Mail: 

landbus@regiobregenzerwald.at mit der Bitte, die temporäre Umleitung intern zu koordinieren 

und allenfalls zu verlautbaren. 

 

5. Gemeindebauhof zur Kenntnis und Überwachung 

 

6. RFL, 6800 Feldkirch  office@rfl-vorarlberg.at 

 

7. Intern zur Verlautbarung im Gemeindeblatt und auf dem Veröffentlichungsportal der Gemeinde 
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